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Zitat von ISD

Mir wurde (in Hessen) mitgeteilt, dass Geburtsurkunden nicht mehr beglaubigt werden
können

Richtig, weil das Personenstandsurkunden sind und die selber eigentlich nur ein (beglaubigter)
Auszug aus dem Geburtenregister sind und einen beglaubigten Auszug oder eine beglaubigte
Originalkopie kann man nicht nochmal "beglaubigen"
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